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Minderheitenangehörige aus dem KosovoMinderheitenangehörige aus dem KosovoMinderheitenangehörige aus dem KosovoMinderheitenangehörige aus dem Kosovo    
 
Am 16.2.2008 hat sich das Kosovo unabhängig erklärt. Bislang genießen 
vollziehbar ausreisepflichtige Minderheiten aus dem Kosovo in Deutsch-
land faktischen Schutz vor Abschiebung. Dieser wurde von der vorüberge-
henden Verwaltung des Kosovo, UNMIK, garantiert. Im Zuge der bevorste-
henden Neuordnung wird sich die UNMIK aus der Verantwortung zurück-
ziehen. Durch die Anerkennung der albanischen Regierung seitens der EU 
und insbesondere auch der Bundesrepublik Deutschland wird sich die 
kosovarische Regierung verpflichten Staatsangehörige zurückzunehmen. 
Der besondere Schutz für Minderheiten wird damit entfallen. 
 
Das darf nicht geschehen. Nach wie vor stuft das Amt des Hohen Flücht-
lingskommissars die Minderheit der Roma als international schutzbedürf-
tig ein. Auch der bislang schon als Rückkehrvoraussetzung geforderte 
Wohnraum ist nach wie vor nicht vorhanden. Die Arbeitslosigkeit liegt auch 
nach der Unabhängigkeitserklärung bei offiziell mindestens 50 Prozent. 
Die medizinische Versorgung ist völlig ungenügend. Unter all diesen die 
Bevölkerung betreffenden Problemen leiden die Minderheiten in besonde-
rer Weise, weil eine Gleichbehandlung der Minderheiten durch die Koso-
voverwaltung nicht im Ansatz gewährleistet ist. 
 
Wir fordern daher die Landesregierung auf, von übereilten Abschiebungen 
im großen Stil abzusehen und sich auch auf der im April stattfindenden 
Innenministerkonferenz besonnen 
gegen Rückführungsbeschlüsse 
einzusetzen. 
 

gez. Angelika von Loeper 
1. Vorsitzende, Flüchtlingsrat Baden-Württemberg 

 


